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ANFRA,GE 

der Abgeordneten Dr.LEITNER 

Und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend Auszahlung der tiberschüsse des Familienlastenausgleichs­

fonds des Jahres 1974 

Der familienpolitische Beirat beim Bundeskanzleramt beschloß in 

seiner 24.Sitzung vom 9.1.1975 einstimmig, die überschUsse des 

Familienlastenausgleichsfonds des Jahres 1974 m6gen im Jahre 1975 

den Familien zur Gänze in bar zugeführt werden. 

Im Hinblick auf diesen Beschluß ist unter anderem der Katholische 

Familienverband: Tirol an die im Parlament ve'l;'tretenen Parteien 

. mit der Bitte um UntcI'stüztung bei der Realisierung einer einmaligen 

Sonderzahlung herangetreten. Im ablehnenden Antwortschreiben an den 

Landesparteiobrnanri der ÖVP, Landeshauptmann Wallnöfer, stellt der 

Bundesminister für Finanzen eine Reihe irreführender Behauptungen 

über die Höhe des Reservefonds und die Ungerechtigkeit einer Sonder­

zahlung auf, die eine Klarsteilung erfordern. 

Aus diesem Grund st.ellen die unterfertigten Abgeordneten an den Bun­

desminister für Finanzen folgende 

A n f r. a 9 e: 

1.) Wie hoch war das Vermögen' des Reservefonds für Familienbeihilfen 

am 1. Jänner 197o? 

2.) Wie hoch ist dö.s Vermögen des Reservefonds für Familienbeihilfen 

derzeit: 

a) insgeSöT!lt; 

b) Forderungen des Reservefonds für familienbeihilfengegen den 
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Bund; 

c) Gi.1thaben des Reservefonds für Familienbeihilfen bei der öster-

~ \ < , 
..r 0 ! 

reichischen Postsparkasse? 

Wie hoch ist der Gebarungsliberschuß des Familienlastenausgleichs­

fonds einschließlich des Reservefonds 1974 

a) Jr:sgesar;l.t; 

b) überschuß des Fal~i l:l en lastenausgleichsfonds ; 

c) Zinsen für das Guthaben bei der Postsparkasse?' 

<1.) irJarillT: h.alten Sie eine widrnl1ngsgemäße Vervlendung dieses unvcrant-

\·.;ort.lich hohen Gebarungsüberschusses in Form einer einmaligen Son-

der zahlung der Familienteihilfe a.ls Ungerechtigkeit'! 

5.l Wieso halten Sie die Feststellung des R~chnungshofes im Bundes-

6 • ) 

xechmlngsa.bscl1luß :- 973: die Hi tt~ 1 des Reserve:f.onds lagen denma.ch 

um 162.2 !·LLo. S übe:r: der. :Lm Gesetz ge:.forderten Betragsgrenze "für 

nich,t zutreffend"? 

n.rrschl.ief3en, daß die zweckgewidmete 

Vervienc1uug des Übe:r.·schusses in Form einer Sond(~r.c-ahlung ein 'irlesent.-· 

licher Beitrag zur notwendigen I\onjukturbeleb1.1.ng i.n östex'reich w3.re? 

7.) Wieso halten Sie es nicht als Ungerechtigkeit wenn ca.3a % der Mütter 

nach der Geburt eines Kindes ein Karenzgeld beziehen können, wel'­

chef:> zu 25 % vorn F a.rnilienlastenal.lsg1eichsfonds bezahlt \'lird f wähx'at1 

den anderen 70 % der Mütter diese "MUtterzulage" ~erweigert wird? 

o \. " 
v./ Wleso halten Sie es nicht als Ungerechtigkeit, wenn die Selbstträger 

- der Bund l die LändE;!." und große Gemeinden -, obwohl sie keinen Bei-

~rag von 6 % ihrer Lohnsu~me an den Fonds .leisten, diesen zur Be­

zahlung der Sdülerfreifa.hrt'i der Schllifahrtbeihilfe und der Schul­

bUcher fijr die von Ihnen zu versorgenden Kj.ndern heranziehen? 

9.) Wie hoch ist die Einsparung bei den Selbstträgern durch diese 

:Ln Pu::ü~t. ß aufgezeigten einseitigen Privilegien .<luf Kosten des 

Familienlastenausglsichsfonds? 
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